
Handout für die Teilnehmenden 

 

   Herzlich willkommen  

   in Deutschland! 

Welcome to Germany! 

ألَْمَانِيَا فِي وَسَهْلاً أهَْلاً  

 

„Unsere Werte gemeinsam leben“ 

 

eine Kooperation des Verbandes der Volkshochschulen von  

Rheinland-Pfalz mit dem Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz 

 

 

Modul 1     „Unser Staat – Aufbau und Prinzipien“  

Modul 2      „Unsere Werte – Die Grundrechte“ 

Modul 3    „Verbotenes Handeln – Straftaten und ihre  
                     Folgen“ 
 
Modul 4     „Verträge im Alltag – Rechte und Pflichten“ 
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Unsere Werte gemeinsam leben – Unsere Werte – die Grundrechte:  

von Bettina Schmitt 

Was sind eigentlich Grundrechte? 

Die Grundrechte stehen im Grundgesetz in Artikel 1 – 19 GG. „GG“ ist die Abkürzung für Grundge-

setz.  

Wenn man dort genauer ließt, entdeckt man viele große Begriffe: „Menschenwürde“, „Menschen-

rechte“, „Gleichheit“ oder auch „Freiheit “. 

Alle diese Begriffe drücken unsere Werte aus. Auf diese Werte wollen wir unsere Gesellschaft stüt-

zen. 

Neue Wörter lernen: Grundrechte allgemein 

Grundrechte 

Grundgesetz 

Werte 

Freiheit 

Gleichheit 

Rechte 

Das interessiert mich? Weiterführende Links im Internet: 

Grundgesetz auf Deutsch, bereitgestellt durch Bundesregierung:   
http://bit.ly/29DRZQq 
 

Grundgesetz „GG“ auf Arabisch, bereitgestellt durch Bundeszentrale für politische Bildung:  
http://bit.ly/29DSh9W 
 

Grundgesetz auf Englisch, bereitgestellt durch Bundestag:   
http://bit.ly/29DRYvQ 
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2 

Über die Menschenwürde, die Menschenrechte und die Grundrechte  

(Artikel 1 GG) 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Das Grundgesetz beginnt mit der Menschenwürde. So 

wie wir als Mensch sind - das darf uns durch nichts und durch niemanden genommen werden. Daher 

verpflichtet sich der Staat, die Menschenwürde zu achten und zu schützen. 

Man entdeckt am Anfang des Grundgesetzes einen weiteren wichtigen Begriff: Die Menschenrechte. 

Das sind Rechte, die dem Menschen von Geburt an oder von Natur aus gegeben sind. 

Was aber ist der Unterschied zwischen Menschrechten und Grundrechten? Menschenrechte müssen 

uns nicht erst vom Staat gegeben werden. Wir haben diese Rechte. Der Staat kann aber Rechte ge-

nauer ausformulieren. Oft sind diese ausformulierten Grundrechte sehr identisch mit den Menschen-

rechten. Wenn uns aber der Staat Rechte gibt, dann können wir darauf bestehen, dass wir diese 

Rechte haben. Oder wir können uns gegen den Staat wehren, wenn diese Rechte verletzt werden. 

Neue Wörter lernen: Menschenwürde, Menschenrechte, Grundrechte 

Menschenwürde 

Menschenrechte 

achten; schützen 

Natur 

Geburt 

Grundrechte 

Staat 

auf etwas bestehen; sich wehren; verletzen 

Das interessiert mich? Weiterführende Links im Internet: 

„Machs klar! Politik einfach erklärt: Deine Grundrechte und wie sie Dich schützen!“ von der Landes-
zentrale für politische Bildung Baden-Württemberg:  
http://bit.ly/29DRUw7 
 

Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen:  
http://bit.ly/29DS0DC 



 

 

 

                     Gefördert durch 
 

 

 
 

3 

Über die Gleichheit vor dem Gesetz 

(Art 3 GG) 

Groß und klein. Blaue, grüne und braune Augen. Mann und Frau. Wir sind als Menschen doch sehr 

unterschiedlich oder “ungleich”. 

Was meint also Artikel 3 I GG, der beginnt: Alle Menschen sind gleich? Die Lösung findet man, wenn 

man genauer hinsieht. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das bedeutet das Recht, gleich 

behandelt zu werden. Genauer formuliert Artikel 3 II GG diese Idee. “Männer und Frauen sind gleich-

berechtigt.” Der Staat achtet darauf, dass dies auch wirklich so ist.  

“Geschlecht”, “Abstammung”, “Rasse”, “Sprache”, “Heimat”, “Herkunft”, “Glauben”, “religiöse oder 

politische Anschauung” - so viele Begriffe, die in Artikel 3 III GG stehen. Jeder Mensch ist eben an-

ders, aber wir alle sollen dadurch keine Nachteile oder Vorteile haben. 

Neue Wörter lernen: Gleichheit vor dem Gesetz 

groß - klein 

blau, grün, braun 

unterschiedlich 

gleich - ungleich 

Gesetz 

gleichbehandeln 

Mann - Frau 

gleichberechtigt 

“Geschlecht”, “Abstammung”, “Rasse”, “Sprache”, “Heimat”, “Herkunft”, “Glauben”, “religiöse 

oder politische Anschauung”, Art 3 III GG 

keine Nachteile – keine Vorteile 

Das interessiert mich? Weiterführende Links im Internet: 

“Voll in Ordnung – unsere Grundrechte” Grundrechtefibel von der Landeszentrale für politische Bil-
dung Baden-Württemberg:  
http://bit.ly/29DRRA5 

 
Erklärvideo 
Artikel 3 Grundgesetz: http://bit.ly/29QlV8D 
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Über die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
 

(Art 4 GG) 

Artikel 4 GG schützt die Glaubens- und Gewissensfreiheit: 

Jeder darf sich seine Überzeugungen bilden. Und jeder darf auch danach leben. Man hat also die 

Freiheit, einen für sich richtigen Weg im Bereich des Glaubens zu finden und kann dies auch ausle-

ben: Zum Beispiel in die Kirche oder auch in die Moschee zu gehen. 

Keiner kann aber gezwungen werden, eine bestimmte Überzeugung zu haben und diese leben zu 

müssen. Man muss zum Beispiel nicht in die Kirche gehen, wenn man nicht glaubt. 

Art 4 GG spricht davon, dass diese Freiheiten „unverletzlich“ sind. Der Staat kann also nicht einfach 

durch ein Gesetz die Glaubens- und Gewissensfreiheit einschränken. 

Neue Wörter lernen: Glaubens- und Gewissensfreiheit 

Glaube 

Gewissen 

Freiheit 

Überzeugung 

unverletzlich  

nicht einschränken 

Gesetz 

Das interessiert mich? Weiterführende Links im Internet: 

Religionsfreiheit: Wie weit darf der Glaube gehen? von Volker Kitz:  
http://bit.ly/29DRC8l 
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Unsere Werte  - die Grundrechte: Über die Freiheit der Meinung  

(Art 5 I GG) 

In Artikel 5 GG werden sehr häufig die Wörter „frei“ und „Freiheit“ verwendet. Was sind hier die 

Freiheiten?  

In einer Demokratie ist es wichtig, dass sich jeder seine Meinung bilden und auch sagen kann. So 

entstehen viele unterschiedliche Meinungen. Manchmal findet man eine Ansicht nicht gut, anders 

oder auch einfach „doof“. Aber das muss auch zulässig sein. Art 5 I GG schützt die Meinungsfreiheit.  

Es gibt eine sehr große Auswahl an Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehsendungen. Diese Presse-

freiheit in Art 5 I GG ist wichtig. Sie schützt zum einen diejenigen, die diese Zeitungen und Fernseh-

sendungen gestalten. Uns sie gibt so die Möglichkeit, unterschiedliche Meinungen zu hören, zu lesen 

oder zu sehen. Eine „Zensur“ findet dabei nicht statt: Der Staat darf nicht verbieten, dass Informatio-

nen verbreitet werden. 

Manchmal muss es aber auch Grenzen geben. Man denke zum Beispiel, dass jemand bewusst etwas 

Unwahres sagt. 

Neue Wörter lernen: Meinungsfreiheit 

frei 

Freiheit 

Meinung 

Demokratie 

Meinung  

Presse 

Zeitung, Zeitschrift 

Fernsehsendung 

Auswahl 

Das interessiert mich? Weiterführende Links im Internet: 

Meinungsfreiheit: Das wird man doch wohl mal sagen dürfen - oder? Von Volker Kitz:  
http://bit.ly/29DRMN0 
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Unsere Werte  - die Grundrechte: Asylrecht 

(16 a GG) 

Wie geht man mit verfolgten Menschen aus anderen Ländern um? Im Grundgesetz steht das Recht 

auf Asyl in Art 16 a GG. 

Neue Wörter lernen: Wortfeld Recht auf Asyl 

Recht auf Asyl 

Asylrecht 

Das interessiert mich? Weiterführende Links im Internet: 

Informationen des Deutschen Bundestages in einfacher Sprache als Beilage der Wochenzeitung „Das 
Parlament“:  
http://bit.ly/29DSvO5 

 
Hier zum Thema „Flüchtlinge“ und zum Thema „Asyl“:  
 

Flüchtlinge 
http://bit.ly/29DS2LR 

Asyl 
http://bit.ly/29DSfPb 

 
Erklärungen des deutschen Asylverfahrens in deutscher und englischer Sprache auf der Internetseite 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge:  
http://bit.ly/29DRXaT 
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Allgemeine Informationen 

 

Allgemeine Informationen der Landesregierung Rheinland-Pfalz über die Integration von 

Geflüchteten: 

http://bit.ly/29DRLsi 

 

Informationen der Landesregierung Rheinland-Pfalz zum Asylverfahren, zum Leben in 

Deutschland und zu den Rechten und Pflichten von Geflüchteten (auch auf Englisch, Ara-

bisch, Persisch):  

http://bit.ly/29DRQMy 

 

Informationen des Ministeriums der Justiz Rheinland-Pfalz zur Flüchtlingshilfe (auf dieser 

Seite gibt es auch weitere Erklärvideos zum Kurs „Unsere Werte gemeinsam leben“): 

http://bit.ly/29DSvxz 

 

Kostenlose App für das Smartphone: „Ankommen. Ein Wegbegleiter für Ihre ersten Wochen 

in Deutschland“ – Informationen zu den Themen „Deutsch lernen“, „Leben in Deutschland“ 

und „Asyl, Ausbildung, Arbeit“ (auch auf Englisch, Französisch, Arabisch, Persisch):  

http://bit.ly/29DRBRP 

 

In den Kommunen in Rheinland-Pfalz bieten die Volkshochschulen Deutschkurse und 

Deutschprüfungen sowie viele andere Lernthemen für Geflüchtete an. Online-Suche nach 

einem Kurs in der Nähe: 

http://bit.ly/29DRO7E 

 

Allgemeine Informationen über die Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz auf der Homepage 

des Verbands der Volkshochschulen:  

http://bit.ly/29DS0nh 

 

Kostenlose Sprachlern-App „Einstieg Deutsch“ des Deutschen Volkshochschul-Verbands: 

http://bit.ly/29DRAxf 

 

Online Lernportal „Ich will Deutsch lernen“ des Deutschen Volkshochschul-Verbands:  

http://bit.ly/29DScTB 

 


